
 

Werbungskosten ABC 
EIN SERVICE DER KANZLEI BAUMANN & BAUMANN 

WWW.BAUMANN-BAUMANN.DE 
 
Diese Zusammenstellung von 
Informationen ist ein Service für unsere 
Mandanten. 
Die Inhalte dieses Dokuments werden durch BAUMANN & BAUMANN oder Dritte mit 
größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Da es sich um allgemeine Informationen handelt, übernimmt 
BAUMANN & BAUMANN jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der 
bereitgestellten Inhalte. Insbesondere stellen die allgemeinen Informationen keine individuelle 
Beratung dar oder ersetzen eine solche Beratung. Wir empfehlen bei Steuerfragen oder sonstigen 
Anliegen immer eine individuelle Beratung in Anspruch zu nehmen. Haftungsansprüche gegen 
BAUMANN & BAUMANN oder den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art 
beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen und 
Dokumente bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht 
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Der Autor behält es sich ausdrücklich 
vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu 
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 
  
Wenn Sie Fragen haben, freuen wir uns über Ihre 
Kontaktaufnahme. Telefon: 0 61 54 / 63 41 0 oder Email: 
info@baumann-baumann.de 

 
 
 
 
 
 

 
Die Kanzlei für strategische Beratung in Steuern und Recht. 
 
BAUMANN & BAUMANN arbeitet zukunftsorientiert und 
verantwortungsvoll für die Interessen unserer Mandanten. Wir kümmern 
uns persönlich. 
Individuelle Leistungsbereitschaft und interdisziplinäre Zusammenarbeit 
bilden die Einheit von BAUMANN & BAUMANN. Aus diesem Potential 
heraus entwickeln wir gesamtheitliche Strategien für unsere Mandanten. 
 
Wir arbeiten Heute für Morgen. 
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Werbungskosten-ABC - Arbeitnehmer 

Zusammenfassung 

Überblick 
Werbungskosten sind Aufwendungen, die dem Erwerb, der Sicherung und der Erhaltung von Einnahmen 
dienen. Arbeitnehmer können alle beruflich veranlassten Aufwendungen als Werbungskosten abziehen. Der 
Aufwendungsbegriff, die Frage des wirtschaftlichen Zusammenhangs von Aufwendungen mit steuerbaren 
Einnahmen, die Abgrenzung der Werbungskosten von den nichtabziehbaren Aufwendungen für die 
Lebensführung sowie das Veranlassungsprinzip lassen unterschiedliche Wertungen zu. Das 
Werbungskosten-ABC - Arbeitnehmer gibt wichtige Hinweise über die Zulässigkeit des Abzugs der einzelnen 
Aufwendungen. 

Gesetze, Vorschriften und Rechtsprechung 
Gesetzliche Grundlagen finden sich in § 9 EStG (Werbungskosten), in § 12 EStG (nicht abzugsfähige 
Ausgaben) und in § 11 EStG (Abflussprinzip). Weitere Voraussetzungen für den Werbungskostenabzug wurden 
im Wesentlichen durch die Finanzrechtsprechung entwickelt. 

Absetzungen für Abnutzung 
Absetzungen für Abnutzung von Wirtschaftsgütern, insbesondere Arbeitsmitteln, deren Verwendung sich 
erfahrungsgemäß auf einen Zeitraum von mehr als 1 Jahr erstreckt, sind Werbungskosten. Die Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten sind auf die Kalenderjahre der voraussichtlichen gesamten Nutzungsdauer des 
Arbeitsmittels zu verteilen und in jedem dieser Jahre anteilig als Werbungskosten zu berücksichtigen. 
Absetzungen für Abnutzung sind auch zulässig auf die Anschaffungskosten für alte Möbelstücke (Antiquitäten) 
mit Wertsteigerungserwartungen, wenn die Möbel ausschließlich beruflich genutzt werden; auch auf alte 
Musikinstrumente. 
Im Anschaffungsjahr wird die Abschreibung zeitanteilig nach Monaten gewährt. Aufwendungen für die 
Anschaffung von sog. geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungskosten bis zu 410 EUR ausschließlich 
Umsatzsteuer) dürfen im Jahr der Verausgabung voll abgesetzt werden. 
Wird ein als Arbeitsmittel genutztes Wirtschaftsgut veräußert, ist ein sich evtl. ergebender Veräußerungserlös bei 
den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit nicht zu erfassen. 
Erhält ein Arbeitnehmer (gebrauchte) Arbeitsmittel geschenkt, bemisst sich die AfA nicht nach dem Teilwert oder 
Zeitwert der Arbeitsmittel im Zeitpunkt der Schenkung, sondern nach den ursprünglichen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten abzüglich einer fiktiven linearen AfA, die zum Zeitpunkt der Schenkung vorzunehmen 
gewesen wäre. Der auf den Zeitraum bis zur Schenkung entfallende Teil der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten des Arbeitsmittels gilt als verbraucht. 
Das Gleiche gilt, wenn der Steuerpflichtige ein Wirtschaftsgut zunächst privat verwendet und es erst nach Jahren 
privater Nutzung als Arbeitsmittel der beruflichen Nutzung zuführt (Umwidmung). Auch hier ist die AfA auf der 
Grundlage der Anschaffungs- oder Herstellungskosten einschließlich Umsatzsteuer nach der voraussichtlich 
gesamten Nutzungsdauer des Wirtschaftsguts in gleichen Jahresbeträgen zu bemessen. Der auf den Zeitraum 
vor der Verwendung als Arbeitsmittel entfallende Teil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten des 
Wirtschaftsguts (die fiktive AfA) gilt als abgesetzt. D. h., im Zeitpunkt der Umwidmung beginnt keine neue AfA 
von einem fiktiven Einlagewert. 

Amtseinführung  
S. "Bewirtungskosten". 



 

Anzeigen  
S. "Arbeitsplatzsuche". 

Arbeitsgerichtsprozess  
Die Kosten eines Kündigungsschutzprozesses, auch eines Folgeprozesses, sind Werbungskosten.[1] Einzelheiten 
s. "Prozesskosten". 

Arbeitsplatzsuche  
Kosten der Arbeitsplatzsuche sind vorab entstandene Werbungskosten, und zwar unabhängig vom Erfolg. In 
Betracht kommen vornehmlich Kosten für Stelleninserate, Fahrtkosten zum Vorstellungsgespräch, Tage- und 
Übernachtungsgelder, Porti für schriftliche Bewerbungen, Bewerbungsmappen und sonstige Büromaterialien 
sowie Internetkosten. Zum Teil werden auch pauschale Beträge als Werbungskosten anerkannt. Nicht abziehbar 
sind Aufwendungen zum Kennenlernen des Umfelds eines künftigen Arbeitsplatzes, etwa Besichtigung des 
Arbeitsorts und seiner Umgebung. Stehen den Aufwendungen keine Einnahmen gegenüber (ganzjährige 
Arbeitslosigkeit), ist der dadurch entstandene negative Gesamtbetrag der Einkünfte in späteren Kalenderjahren 
als Sonderausgaben berücksichtigungsfähig; hierzu muss der Steuerpflichtige durch Abgabe einer 
Steuererklärung die Feststellung des Verlusts bzw. den Verlustrücktrag beantragen (Verlustabzug gem. § 10d 
EStG). 

Arztkosten  
S. "Krankheitskosten". 

Aufsichtsrat  
Abführungsbeträge, zu denen Arbeitnehmervertreter sich vor ihrer Wahl verpflichtet haben, sind nicht als 
Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit, sondern als Betriebsausgaben bei den 
Einkünften aus Aufsichtsratstätigkeit abziehbar. In gleicher Weise werden Abführungsbeträge bei Vorstands- 
und anderen nichtselbstständig tätigen Organmitgliedern von Kapitalgesellschaften als Werbungskosten 
anerkannt, wenn eine eindeutige Verpflichtung zur Abführung bestimmter Teile ihrer Bezüge besteht. 

Ausbildungskosten  
Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine erstmalige Berufsausbildung sind bis zu 6.000 EUR im 
Kalenderjahr als Sonderausgaben abziehbar. 

Auslandsdienstbezüge  
Bezieht ein im Ausland Beschäftigter neben seinem Grundgehalt zusätzlich nach § 3 Nr. 64 EStG steuerfreie 
Auslandszulagen, sind seine Werbungskosten regelmäßig zu dem Teil nicht abziehbar, der dem Verhältnis 
der steuerfreien zu den gesamten Einnahmen entspricht. Das Verbot der Abzugsfähigkeit von 
Werbungskosten, die durch steuerfreie Auslandseinkünfte veranlasst sind, sowie von vorweggenommenen 
Werbungskosten, die auf steuerfreie Auslandseinkünfte zielen, gem. § 3c EStG, ist mit dem Gemeinschaftsrecht 
vereinbar. 

Auslandsgruppenreise  
S. "Gruppenreise". 

 



 

Außendienstentschädigung  
Außendienstentschädigungen sind, soweit sie die Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen des § 9 
Abs. 4a EStG nicht überschreiten, steuerfrei, wenn der Steuerpflichtige keine mit der Außendienstentschädigung 
zusammenhängenden Aufwendungen als Werbungskosten geltend gemacht hat. 

BahnCard  
Aufwendungen eines Arbeitnehmers für eine BahnCard der DB sind als Werbungskosten abziehbar. Die 
Möglichkeit der privaten Nutzung der BahnCard wird als von untergeordneter Bedeutung und für den 
Werbungskostenabzug unschädlich angesehen, wenn und soweit der Arbeitnehmer durch Einsatz seiner 
BahnCard seine für den Werbungskostenabzug in Betracht kommenden Aufwendungen (insbesondere für 
Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte sowie Dienstreisen) insgesamt vermindert. 
Aufwendungen für den Erwerb der BahnCard sind im Kalenderjahr der Zahlung unabhängig von einer 
Vergleichsrechnung i. S. d. § 9 Abs. 2 Satz 2 EStG als Werbungskosten absetzbar. 

Beiträge zu Berufsständen, Berufsverbänden und Gewerkschaften 
Beiträge zu Berufsständen und -verbänden, deren Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
gerichtet ist, sind Werbungskosten. Abziehbar sind insbesondere Beiträge zu den Gewerkschaften und zu den 
Beamten- und sonstigen Verbänden. Nicht abziehbar sind Beiträge zu den Gewerkschaften und vergleichbaren 
Verbänden, wenn der Steuerpflichtige infolge Übernahme eines politischen Mandats oder wegen Aufnahme einer 
selbstständigen Tätigkeit keinen Arbeitnehmerstatus mehr hat. Zuwendungen eines Ingenieurs an den Verein 
Deutscher Ingenieure - VDI - sind Werbungskosten, auch Beiträge an einen Marketing-Club. Etwas anderes gilt 
dann, wenn ein solcher Verband parteipolitischen oder allgemeinpolitischen Zwecken dient. 

Berufshaftpflichtversicherung  
Die Übernahme von Beiträgen zur Berufshaftpflichtversicherung durch den Arbeitgeber führt beim Arbeitnehmer 
einerseits zu Arbeitslohn; andererseits kann der Arbeitnehmer den Gegenwert zum Werbungskostenabzug 
geltend machen. Dagegen führt die eigene Berufshaftpflichtversicherung einer Rechtsanwalts-GmbH nicht zu 
Lohn bei den angestellten Anwälten. Dies gilt ebenso für die Beiträge einer Rechtsanwalts-GbR zu ihrer eigenen 
Berufshaftpflichtversicherung und für die Mitversicherung angestellter Klinikärzte in der 
Betriebshaftpflichtversicherung eines Krankenhauses. 

Berufskleidung  
Aufwendungen für typische Berufskleidung und deren Reinigung sind Werbungskosten, nicht jedoch die 
Aufwendungen für klimabedingte Kleidung bei Auslandseinsätzen. 

Berufskrankheiten  
S. "Krankheitskosten". 

Berufsunfähigkeit  
Beiträge zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung sind weder als Werbungskosten noch als Betriebsausgaben 
abziehbar, wenn sie dazu dient, wirtschaftlich den Ausgleich krankheitsbedingter Einnahmeausfälle abzudecken 
und damit zu einem nicht unwesentlichen Teil auch den privaten Lebensbereich betrifft. 

Berufswechsel  
Umschulungskosten anlässlich eines Berufswechsels sind nach vorausgegangener Berufsausbildung bzw. 
Abschluss eines Erststudiums Werbungskosten. 



 

Beschädigung  
Wird ein privater Gegenstand eines Arbeitnehmers aus Gründen, die im Beruf liegen, zerstört, beschädigt oder 
gestohlen, können i. H. d. Wertverlusts Werbungskosten vorliegen. Bei Beschädigung, Verlust usw. von 
Arbeitsmitteln wird ein Werbungskostenabzug auch dann zugelassen, wenn das schadenauslösende Ereignis 
außerhalb der beruflichen Sphäre in einem neutralen Bereich eintritt. 

Bestechungsgelder  
S. "Schmiergelder". 

Beteiligungsverlust  
Der Verlust einer Beteiligung an der Arbeitgeber-GmbH ist selbst dann nicht als Werbungskosten abziehbar, wenn 
die Beteiligung Voraussetzung für die Einstellung und Beschäftigung als leitender Angestellter war und die 
Möglichkeit einer weiteren Wertsteigerung der Beteiligung von vornherein nicht bestanden hat. Anders als beim 
Beteiligungsverlust kann jedoch beim Darlehensverlust ein Abzug als Werbungskosten in Betracht kommen. 
Einzelheiten s. "Bürgschaft", "Darlehensverlust". 

Betriebsrat  
Die mit der Betriebsratstätigkeit zusammenhängenden Aufwendungen sind Werbungskosten. Ebenso die 
Aufwendungen für kleinere Werbegeschenke zur Vorbereitung der Wahl in den Personalrat. 

Betriebssport  
Aufwendungen der Arbeitnehmer für die Ausübung des Betriebssports sind regelmäßig nicht als Werbungskosten 
abziehbar, anders dann, wenn z. B. ein Polizeibeamter durch eine Anweisung seines Dienstherrn zur Ausübung des 
Dienstsports während der Dienstzeit verpflichtet ist. Das FG Rheinland-Pfalz hat die Aufwendungen eines 
Polizeibeamten für die Ausübung eines als dienstliche Veranstaltung anerkannten Sports (Hallenhandball) nicht als 
Werbungskosten anerkannt. Im entschiedenen Fall wurde der Sport nur in der Freizeit ausgeübt und die 
Sportstunden wurden nicht auf die Dienstzeit angerechnet. 

Bewerbungskosten  
S. "Arbeitsplatzsuche". 

Bewirtungskosten  
Der BFH hat in mehreren Urteilen entschieden, dass für die Beurteilung, ob die Aufwendungen für eine Feier 
beruflich oder privat veranlasst sind, in erster Linie auf den Anlass der Feier abzustellen ist. Der Anlass der Feier ist 
aber nur ein erhebliches Indiz, nicht jedoch das allein entscheidende Kriterium für die Beurteilung der beruflichen 
oder privaten Veranlassung der Bewirtungsaufwendungen. Trotz eines herausgehobenen persönlichen Ereignisses 
kann sich aus den übrigen Umständen des Einzelfalls ergeben, dass die Aufwendungen für die Feier beruflich 
veranlasst sind. Für die Zuordnung der Aufwendungen zum beruflichen oder privaten Bereich ist daher auch von 
Bedeutung, wer als Gastgeber auftritt, wer die Gästeliste bestimmt, ob es sich bei den Gästen um Kollegen, 
Geschäftsfreunde oder Mitarbeiter (des Steuerpflichtigen oder des Arbeitgebers), um Angehörige des öffentlichen 
Lebens, der Presse, um Verbandsvertreter oder um private Bekannte oder Angehörige des Steuerpflichtigen 
handelt. Zu berücksichtigen ist außerdem, an welchem Ort die Veranstaltung stattfindet, ob sich die finanziellen 
Aufwendungen im Rahmen vergleichbarer betrieblicher Veranstaltungen bewegen und ob das Fest den Charakter 
einer privaten Feier aufweist oder ob das nicht der Fall ist. So können z. B. die Aufwendungen für eine 
Abschiedsfeier anlässlich eines Arbeitgeberwechsels abzugsfähig sein. Gleiches gilt für die Aufwendungen für eine 
betriebsinterne Feier anlässlich eines Dienstjubiläums, wenn der Arbeitnehmer die Gäste nach abstrakten 
berufsbezogenen Kriterien einlädt. 
 



 

Der BFH muss noch klären, ob die Aufwendungen eines GmbH-Geschäftsführers für die Feier anlässlich seines 
runden Geburtstags als Werbungskosten berücksichtigt werden können, wenn die Feier während der Arbeitszeit im 
Betrieb des Arbeitgebers stattfand und als Gäste lediglich Arbeitnehmer der GmbH teilnahmen. 
Zu beachten ist, dass die Abzugsbeschränkung des § 9 Abs. 5 i. V. m. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 EStG nicht zur 
Anwendung kommt, wenn der Arbeitnehmer aus beruflichem Anlass Aufwendungen für die Bewirtung von 
Arbeitskollegen trägt. 

Bildschirm-Arbeitsbrille  
Aufwendungen hierfür können dann als Werbungskosten abziehbar sein, wenn die Sehbeschwerden auf die 
Tätigkeit am Bildschirm zurückgeführt werden können. 

Bürgschaft  
Leistungen des Arbeitnehmers aus einer Bürgschaftsverpflichtung können bei nachweislich beruflicher 
Veranlassung Werbungskosten sein. Werbungskosten liegen erst vor, wenn der Arbeitnehmer als Bürge aus der von 
ihm eingegangenen Bürgschaft tatsächlich in Anspruch genommen worden ist. Abziehbar sind sowohl Zinsen als 
auch Tilgungsleistungen auf die verbürgte Schuld. Zum Werbungskostenabzug werden auch Aufwendungen eines 
Gesellschafter-Geschäftsführers zugelassen. Bei einer nicht nur geringfügigen kapitalmäßigen Beteiligung des 
Gesellschafter-Geschäftsführers an dem Arbeitgeberunternehmen oder bei Vorliegen familiärer Beziehungen 
zwischen Gesellschafter-Geschäftsführer und Gesellschaftern wird allerdings nur in Ausnahmefällen die berufliche 
Veranlassung der Bürgschaftsverluste nachgewiesen werden können. 

Bußgelder  
Bußgelder jeglicher Art sind vom Steuerabzug ausgeschlossen, ebenso Zahlungen aufgrund eines 
berufsgerichtlichen Verfahrens. 

ComputerArbeitsmittel: Abziehbare Kosten beim Arbeitnehmer  
Aufwendungen für einen Computerkurs können als Werbungskosten in Betracht kommen, insbesondere, wenn die 
Erforderlichkeit durch eine Bescheinigung des Arbeitgebers nachgewiesen wird. 

Darlehensverlust  
Der Verlust eines - auch normal verzinslichen - Arbeitnehmerdarlehens, das ein Arbeitnehmer dem Arbeitgeber zur 
Sicherung seines Arbeitsplatzes gewährt hat, kann zu Werbungskosten führen. Voraussetzung ist, dass der 
Arbeitnehmer den Darlehensverlust aus beruflichen Gründen bewusst in Kauf genommen hat und ein 
Außenstehender dem Arbeitgeber einen Kredit mit Rücksicht auf dessen Gefährdung nicht eingeräumt hätte. Die 
fehlende Kreditvergabe durch einen Dritten ist lediglich ein Indiz für eine beruflich veranlasste Darlehenshingabe, 
nicht aber unabdingbare Voraussetzung für den Werbungskostenabzug eines Darlehensverlustes. Es ist u. a. auch 
von Bedeutung, ob das übernommene Risiko und das vom Steuerpflichtigen bezogene Gehalt in einem 
angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Der Arbeitnehmer trägt die Feststellungslast. Selbst wenn die 
Umstände der Darlehensgewährung nicht den Werbungskostenabzug rechtfertigen können, kann ein späterer 
Verzicht auf das Darlehen tatsächlich zur Rettung des Arbeitsplatzes erklärt worden sein. Anhaltspunkte hierfür 
können sein, dass die erzielten Einkünfte die Beteiligungserträge deutlich übersteigen und negative Folgen für die 
Arbeitnehmerstellung bei Weigerung zu befürchten sind. Wenn ein Werbungskostenabzug grundsätzlich bejaht wird, 
kann nur der Wert der Darlehensforderung im Zeitpunkt des Verzichts berücksichtigt werden. Der Verlust von 
Genussrechtskapital kann, soweit es durch Umwandlung von Überstundenguthaben entstanden ist, ebenfalls zu 
Werbungskosten führen.[4] 

 



 

Diebstahlverlust  
Der durch Diebstahl oder Unterschlagung veranlasste Verlust eines Arbeitsmittels kann im Wege der 
außergewöhnlichen Abnutzung für wirtschaftliche Abnutzung (AfaA) zu Werbungskosten führen, wenn die 
wirtschaftliche Nutzbarkeit und Verwendungsmöglichkeit des Arbeitsmittels infolge des Verlusts beseitigt sind. Nach 
den Umständen des Einzelfalls soll dies z. B. auch dann der Fall sein können, wenn der Ehepartner des 
Steuerpflichtigen den Verlust durch Entwendung des Arbeitsmittels herbeigeführt hat, der Verlust also in einem 
neutralen Bereich eingetreten ist. 
Der Diebstahl von Geld soll dagegen nicht zu Werbungskosten führen, wenn einem Arbeitnehmer eine Geldbörse 
auf einer Dienstreise gestohlen wird. 
Wird einem Arbeitnehmer persönliches Gepäck gestohlen, das für die Durchführung der Reise notwendig ist, z. B. 
Kleidung, Laptop, Koffer usw., ist der Verlust als Werbungskosten zu berücksichtigen, wenn die nach den 
Umständen des Einzelfalls zumutbaren Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden sind. Grobes Mitverschulden 
des Arbeitnehmers am Diebstahlverlust dürfte den Werbungskostenabzug ausschließen. Der Diebstahl eines Pkw 
anlässlich der Fahrt zur Tätigkeitsstätte führt nicht zu Werbungskosten wegen der Abgeltungswirkung der 
Entfernungspauschale. 

Dissertation/Doktortitel  
Aufwendungen für den Erwerb des Doktortitels sind jedenfalls dann Werbungskosten, wenn sie beruflich veranlasst 
sind. Dies ist der Fall, wenn der Doktortitel formale Zugangsvoraussetzung oder für das berufliche Fortkommen 
unabdingbar oder auch nur von erheblicher Bedeutung ist. 

Ehrenamt  
Aufwendungen, die einem Arbeitnehmer in Wahrnehmung eines Ehrenamts entstehen, können Werbungskosten 
sein, wenn das Amt nachweislich ausschließlich aus beruflichen Gründen übernommen worden ist. 

Mitgliedsbeiträge an einen Interessenverband sollen Werbungskosten sein, wenn dieser als Berufsverband auch die 
spezifischen beruflichen Interessen des Arbeitnehmers vertritt. Häufig wird es sich allerdings bei Aufwendungen, die 
mit einem Ehrenamt zusammenhängen, um nicht abziehbare Repräsentationskosten handeln. 

Fachkongress  
Aufwendungen für die Teilnahme an einem Fachkongress können grundsätzlich in als Werbungskosten abziehbare 
sowie in privat veranlasste und damit nicht abziehbare Teile aufgeteilt werden. 

Fahrrad  
Ein Fahrrad kann bei ausschließlich oder fast ausschließlich beruflicher Nutzung Arbeitsmittel sein. Abziehbar sind 
0,05 EUR je zurückgelegtem Kilometer. 

Fehlgelder  
Fehlgelder (Mankogelder) bei Kassenführung durch Arbeitnehmer sind bei diesen Werbungskosten, wenn die 
Fehlgelder nach den vertraglichen Vereinbarungen vom Arbeitnehmer zu tragen sind und der Fehlbestand 
nachgewiesen ist. 

Flugkosten  
Sie sind bei beruflicher Veranlassung grundsätzlich in tatsächlicher Höhe abziehbar. Bei Flügen zwischen 
Wohnung und Tätigkeitsstätte greift die Beschränkung durch die Entfernungspauschale nicht ein. Die Versagung der 
Entfernungspauschale für Flüge ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. 

 



 

Fluglizenz  
Entscheidend ist, ob die Aufwendungen in einem hinreichend konkreten Veranlassungszusammenhang zur 
nachfolgenden, auf die Erzielung von Einkünften gerichteten Berufstätigkeit stehen (bejaht bei einem 
Verkehrsflugzeugführer/Pilot).  

Forderungsverluste  
S. "Darlehensverlust". 

Fortbildungskosten  
Fortbildungskosten für die Weiterbildung im ausgeübten Beruf sowie Aufwendungen zur Steigerung der 
beruflichen Leistungen sind Werbungskosten. 

Führerschein  
Aufwendungen für den Erwerb des Pkw-Führerscheins sind auch dann nicht abziehbare Kosten der privaten 
Lebensführung, wenn der Erwerb des Führerscheins im beruflichen Interesse liegt, z. B. bei einem Verkehrsrichter, 
oder wenn das Fahrzeug zu Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie auf Dienst- und 
Geschäftsreisen benutzt werden soll. 
Werbungskosten liegen ausnahmsweise vor, wenn der Besitz des Führerscheins unabdingbare Voraussetzung für 
die eigentliche Berufsausübung ist, wie z. B. bei Taxi-, Lastkraftwagen- oder Autobusfahrern. Entsprechendes 
gilt für den Erwerb einer Lizenz für Linienflugzeugführer. Aufwendungen zum Erhalt der Privatpilotenlizenz sind 
auch dann keine Werbungskosten, wenn die gewonnenen Erfahrungen für die Berufsausübung lediglich nützlich 
oder vorteilhaft, nicht aber unerlässlich sind. Ist Ziel der Ausbildung die Schulung zum Verkehrsflugzeugführer und 
stellt der Erwerb der Privatpilotenlizenz lediglich eine Ausbildungsstufe dar, sind die gesamten Kosten einheitlich als 
Werbungskosten zu beurteilen. 

Geldstrafen  
Geldstrafen sind nicht abziehbare Kosten der Lebensführung. Abziehbar sind jedoch Kosten des Strafverfahrens, 
wenn ein objektiver Zusammenhang mit dem Beruf besteht, sowie Wiedergutmachungsleistungen. 

Geschenke  
Aufwendungen für Geschenke an betriebsfremde Personen sind bei betrieblicher Veranlassung - etwa zur 
Anbahnung von Geschäftsbeziehungen - bis zu einer Freigrenze von 35 EUR Werbungskosten. Aufwendungen für 
Geschenke anlässlich persönlicher Feiern sowie Geschenke an Arbeitskollegen gehören zu den nicht abziehbaren 
Kosten der Repräsentation. Von maßgeblicher Bedeutung ist auch, ob die Teilnahme freiwillig oder verpflichtend ist. 
Kommt der Steuerpflichtige mit seiner Teilnahme einer Dienstpflicht nach, indiziert dies in besonderer Weise den 
beruflichen Veranlassungszusammenhang. Dabei ist es ohne Bedeutung, ob der Steuerpflichtige die rechtliche oder 
praktische Möglichkeit gehabt hätte, sich der Teilnahme an der konkreten Reise zu entziehen. 

Gewerkschaftsbeiträge  
S. "Beiträge zu Berufsständen, Berufsverbänden und Gewerkschaften". 

 

 

 



 

Gruppenreise  
Für eine Gruppenreise kann ein beruflicher Anlass gegeben sein, wenn die Organisation und Durchführung der 
Reise zu den Dienstaufgaben des Arbeitnehmers gehören. Die Reise muss sich von einer allgemeintouristisch 
geprägten Gruppenreise unterscheiden. Neben einer fachlichen Organisation ist für eine berufliche Veranlassung vor 
allem maßgebend, dass das Programm auf die besonderen beruflichen Bedürfnisse der Teilnehmer zugeschnitten 
und der Teilnehmerkreis im Wesentlichen gleichartig (homogen) ist. Von Bedeutung ist auch, ob die Teilnahme 
freiwillig ist oder ob der Steuerpflichtige einer Dienstpflicht nachkommt. 

Habilitationskosten  
sind Werbungskosten. 

Haftung  
Aufwendungen eines Steuerpflichtigen aus der Haftung als Geschäftsführer, leitender Angestellter, 
Vermögensverwalter usw. können als Werbungskosten zu berücksichtigen sein. Soweit für eigene Lohnsteuer 
gehaftet wird, scheidet ein Werbungskostenabzug aus. Zahlungen aufgrund Haftung wegen Beihilfe zur 
Steuerhinterziehung Dritter können beim GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer zu Werbungskosten führen. 

Hörgeräte/medizinische Hilfsmittel  
Kosten hierfür sind ebenso wie die Aufwendungen für andere medizinische Hilfsmittel (Brillen, Einlagen usw.) keine 
Werbungskosten, auch wenn die Behebung oder Änderung eines körperlichen Mangels zugleich im beruflichen 
Interesse liegt; anders nur dann, wenn es sich um die Beseitigung oder Linderung einer typischen Berufskrankheit 
handelt. 

Job-Ticket  
Aufwendungen für ein Job-Ticket dürfen nicht zusätzlich als Werbungskosten geltend gemacht werden; durch die 
verkehrsmittelunabhängige Entfernungspauschale sind sämtliche durch die Wege zwischen Wohnung und 
Tätigkeitsstätte veranlassten Aufwendungen abgegolten. 

Jubiläumsfeier  
S. "Bewirtungskosten". 

Kindergarten  
Aufwendungen berufstätiger Eltern hierfür sind keine Werbungskosten. Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn erbrachte Leistungen des Arbeitgebers zur Unterbringung und Betreuung von nicht schulpflichtigen 
Kindern der Arbeitnehmer in Kindergärten oder vergleichbaren Einrichtungen sind jedoch steuerfrei. Den nicht 
schulpflichtigen Kindern stehen schulpflichtige Kinder gleich, solange sie mangels Schulreife vom Schulbesuch 
zurückgestellt oder nicht eingeschult sind. Zum Tatbestandsmerkmal "zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn" hat sich das BMF geäußert. 

Klassenfahrt  
Aufwendungen von Lehrern für eine Klassenfahrt, auch ins Ausland, sind Werbungskosten; kein 
Werbungskostenabzug, wenn sich eine Vorbereitungsreise nicht von einer regulären, allein touristisch geprägten 
Reise unterscheidet und konkrete Auswirkungen auf die spätere Klassenfahrt nicht erkennbar sind. 

 



 

Kontoführungsgebühren  
Kontoführungsgebühren sind Werbungskosten, soweit sie durch beruflich veranlasste Kontobewegungen entstehen. 
Pauschale Kontoführungsgebühren sind ggf. nach dem Verhältnis beruflich und privat veranlasster 
Kontobewegungen aufzuteilen. Die Finanzverwaltung erkennt i. d. R. ohne Nachweis 16 EUR pro Jahr an. 

Konversationslexika  
Aufwendungen hierfür sind grundsätzlich als Kosten der Lebensführung nicht abziehbar. Dagegen wurden 
Aufwendungen eines Englischlehrers für ein Nachschlagewerk in englischer Sprache zum Werbungskostenabzug 
zugelassen. 

Kosmetika  
Aufwendungen für Kosmetika sind auch bei einer Schauspielerin oder Fernsehansagerin nicht abziehbare 
Aufwendungen der privaten Lebensführung. Entsprechendes gilt für Aufwendungen zum Erwerb von 
Kleidungsstücken (bürgerliche Kleidung). 

KraftfahrzeugkostenEntfernungspauschale  
S. "Unfallkosten". 

Krankentagegeldversicherung  
Aufwendungen für die Krankentagegeldversicherung sind bei der Einkünfteermittlung nicht abziehbar. Dies gilt 
auch, wenn die Versicherung zur Aufrechterhaltung des Betriebs im Fall der Erkrankung des Betriebsinhabers 
geschlossen worden ist. 

Krankheitskosten  
Aufwendungen zur Verminderung oder Behebung gesundheitlicher Störungen, die typischerweise mit der 
betreffenden Berufstätigkeit verbunden sind, können Werbungskosten sein, wenn es sich um eine typische 
Berufskrankheit handelt oder der Zusammenhang zwischen der Erkrankung und dem Beruf eindeutig feststeht. 
Entsprechendes gilt für Kurkosten, wenn sie nachweisbar zur Beseitigung einer bestehenden oder bei konkreter 
Gefährdung zur Vorbeugung gegen eine drohende Berufskrankheit aufgewendet werden. Zu den typischen 
Berufskrankheiten zählen z. B. Bleivergiftungen in der Blei verarbeitenden Industrie, Vergiftungserscheinungen in 
Chemiefabriken, Asbestose in Asbestwerken, Staublunge in Gießerei- und Bergbaubetrieben, Strahlenschäden in 
der Strahlenmedizin, Infektionskrankheiten, z. B. Aids, Hepatitis, Tuberkulose beim medizinischen Dienst, 
Schultergelenkkrankheiten wie ein Impingement-Syndrom bei einem Geigenspieler. 
Andere Krankheitskosten sind ebenfalls als Werbungskosten abziehbar, wenn und soweit sie eindeutig durch den 
Beruf veranlasst sind. In Betracht kommen z. B. Krankheitskosten anlässlich von Betriebsunfällen und Unfällen 
auf Dienstreisen sowie bei Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte, nicht jedoch bei Alkoholeinfluss. 
Nicht anerkannt wurden Aufwendungen infolge einer Verletzung, die sich ein Arbeitnehmer bei einer freiwilligen 
Teilnahme am Betriebssport zuzog. 

Leasing  
Bei geleasten Arbeitsmitteln (auch Pkw) ist neben den laufenden monatlichen Leasingraten auch die bei 
Leasingbeginn zu erbringende Sonderzahlung i. H. d. anteiligen beruflichen Nutzung des Pkw zum 
Werbungskostenabzug zuzulassen. Der sofortige steuerliche Abzug der Leasingsonderzahlung i. H. d. auf die 
Auswärtstätigkeit entfallenden Nutzungsanteils kommt nicht in Betracht, soweit der Arbeitnehmer während der 
Laufzeit des Leasingvertrags die Kraftfahrzeugkosten nach pauschalen Kilometersätzen geltend macht. Durch die 
Pauschalbetragsrechnung sind sämtliche mit dem Betrieb des Fahrzeugs verbundenen Kosten abgegolten. 



 

Lernarbeitsgemeinschaften  
Bei Lernarbeitsgemeinschaften von Berufskollegen im häuslichen Bereich soll die Verfolgung privater Interessen der 
Teilnehmer regelmäßig nicht von untergeordneter Bedeutung sein. Die Geltendmachung erfordert einen 
substantiierten und widerspruchsfreien Vortrag und die Vorlage detaillierter Aufzeichnungen über den zeitlichen und 
inhaltlichen Ablauf der besuchten Arbeitsgemeinschaft. 

Musikinstrumente  
Aufwendungen für Musikinstrumente sind bei deren ausschließlicher oder nahezu ausschließlicher Nutzung für 
berufliche Zwecke Werbungskosten. So hat das FG München den Flügel einer Musiklehrerin mit 
Anschaffungskosten von 30.000 EUR als Arbeitsmittel anerkannt. 

Nebenberufliche Tätigkeit  
§ 3 Nr. 26 Satz 1 EStG enthält eine Freibetragsregelung, die entsprechende Einnahmen für die angeführten 
Tätigkeiten bis zur Höhe von insgesamt 2.400 EUR von der Steuer befreit. Nach § 3 Nr. 26 Satz 2 EStG dürfen 
Werbungskosten und Betriebsausgaben dann, wenn die Einnahmen den vorgenannten Freibetrag überschreiten, nur 
abgezogen werden, soweit sie den steuerfreien Betrag übersteigen. Höchstrichterlich noch nicht geklärt ist die 
Frage, ob Verluste steuerlich abzugsfähig sind, wenn die Einnahmen den steuerfreien Betrag nicht übersteigen. 
Nach Ansicht der Finanzgerichte gilt Folgendes: Unterschreiten die Einnahmen eines Übungsleiters den Freibetrag 
des § 3 Nr. 26 EStG, steht der Abzugsfähigkeit der den Betrag der Einnahmen übersteigenden Ausgaben das 
Abzugsverbot des § 3c Abs. 1 EStG nicht entgegen. 

Praxis-Beispiel 
Verlust aus nebenberuflicher Tätigkeit 
Einnahmen    1.128 EUR 
Ausgaben    2.417 EUR 
Lt. Finanzamt:    0 EUR, 
da Einnahmen unter 2.400 EUR. 
Lt. FG: Verlust i. H. v. 1.289 EUR. 

Ordnungsgelder  
Aufwendungen für Ordnungsgelder sind wie Geldbußen und Geldstrafen nicht abziehbar. 

Parkgebühren  
Arbeitnehmer, die bei Auswärtstätigkeit ein eigenes Fahrzeug benutzen, können neben den für diese Fahrten 
geltenden Kilometerpauschbeträgen auch die hierbei entstandenen Parkgebühren als Werbungskosten geltend 
machen. Dagegen sind Parkgebühren für einen Pkw-Abstellplatz in der Nähe der ersten Tätigkeitsstätte nicht 
neben der Entfernungspauschale als Werbungskosten abziehbar. Auch bei Benutzung von Auto und anschließend 
Bahn (Park & Ride) sind Parkgebühren für das Abstellen des Autos am Bahnhof nicht absetzbar. Eine Ausnahme 
gilt für Behinderte. 

Pay-TV  
Entsprechende Aufwendungen wurden bei einem Co-Trainer und einem Profifußballer nicht anerkannt. 

 



 

Praktikant/Werkstudent  
Ein Praktikant/Werkstudent kann solche Aufwendungen als Werbungskosten bei seinen Einkünften aus 
nichtselbstständiger Arbeit geltend machen, die in konkretem Zusammenhang mit seiner von ihm 
ausgeübten/angestrebten Tätigkeit stehen. 

Promotionskosten  
S. "Dissertation/Doktortitel". 

Prozesskosten  
Prozesskosten sind Werbungskosten, wenn der Rechtsstreit durch Vorgänge veranlasst ist, die mit der Erzielung 
oder Erhaltung von Einnahmen zusammenhängen. Prozesskosten teilen als Folgekosten die 
einkommensteuerrechtliche Qualifikation derjenigen Aufwendungen, die Gegenstand des Prozesses sind. 
Werbungskosten sind insbesondere die Kosten eines Arbeitsgerichtsprozesses, z. B. Kündigungsschutzklage, und 
zwar unabhängig vom Ausgang des Verfahrens; desgleichen die Aufwendungen eines Beamten in 
Disziplinarverfahren. Strafprozesskosten können Werbungskosten sein, wenn sie in einem objektiven 
Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit stehen und subjektiv zur Förderung des Berufs aufgewendet werden. 
Dies kann z. B. der Fall sein bei Strafverteidigungskosten eines Arbeitnehmers, die durch sein berufliches 
Verhalten veranlasst sind. 
Rechtsberatungs-, Prozesskosten und an Versicherungsberater gezahlte Honorare im Zusammenhang mit 
Ansprüchen aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder aus privaten Rentenversicherungen sowie aus der 
betrieblichen Altersversorgung sind als Werbungskosten abziehbar. Voraussetzung ist, dass die Aufwendungen 
wirtschaftlich mit der Erzielung von Einkünften zusammenhängen. 

Prüfungskosten  
Prüfungskosten (Prüfungsgebühren) sind als Werbungskosten abziehbar, wenn die Prüfung mit der ausgeübten 
oder angestrebten Tätigkeit zusammenhängt; i. d. R. jedoch kein Abzug im Rahmen einer erstmaligen 
Berufsausbildung/des Erststudiums. 

Psychoseminar/Persönlichkeitsbildende Lehrgänge 
Im Rahmen einer Gesamtwürdigung sind Feststellungen zu den Lehrinhalten und ihrer konkreten Anwendung in der 
beruflichen Tätigkeit, zum Ablauf des Lehrgangs sowie zu den teilnehmenden Personen (homogener 
Teilnehmerkreis) als Indizien für die berufliche Veranlassung von besonderer Bedeutung. Dabei kann eine 
mehrjährige Betrachtung erforderlich sein, denn der BFH bezieht in die Beurteilung der beruflichen Veranlassung 
eines Lehrgangs den gesamten Lehrinhalt mit ein. Als Folge daraus werden die Aufwendungen für einen Lehrgang, 
in dem sowohl Grundlagenwissen als auch berufsbezogenes Spezialwissen vermittelt werden, als 
Werbungskosten steuermindernd berücksichtigt, wenn der Erwerb des Grundlagenwissens die Vorstufe zum Erwerb 
des berufsbezogenen Spezialwissens bildet. 
Für die homogene Zusammensetzung des Teilnehmerkreises ist es nicht erforderlich, dass alle Teilnehmer 
derselben Berufsgruppe angehören. Die evtl. mit dem Einblick in die Arbeitswelt anderer Berufsgruppen 
verbundenen Erkenntnisse werden daher als unschädlich angesehen. Sie ergeben sich als bloße Folge 
zwangsläufig und untrennbar aus dem im beruflichen Interesse durchgeführten Seminar. Entscheidend ist vielmehr, 
dass die Kursteilnehmer aufgrund der Art ihrer beruflichen Tätigkeit gleichgerichtete fachliche Interessen haben. 
D. h., der Teilnehmerkreis ist als homogen anzusehen, wenn die Teilnehmer zwar unterschiedlichen Berufsgruppen 
angehören, aber in ihren jeweiligen Berufsgruppen Führungspositionen innehaben. 

Rechtsberatungskosten  
S. "Prozesskosten". 



 

Rechtsschutzversicherung  
Beiträge zu dieser Versicherung sind Werbungskosten, wenn und soweit der Vertragsabschluss beruflich 
veranlasst ist. Dies ist der Fall, wenn die Aufwendungen, welche die Versicherung deckt, im Nichtversicherungsfall 
Werbungskosten sind. Bei Kfz-Rechtsschutzversicherungen sind die Beiträge im Verhältnis der beruflichen und 
privaten Nutzung des Kfz aufzuteilen (bei Arbeitnehmern, die die tatsächlichen Kfz-Kosten ermitteln). Einheitliche 
Prämien für eine kombinierte Familien- und Verkehrsrechtsschutzversicherung dürfen in nichtabziehbare 
Aufwendungen für die private Lebensführung und in Werbungskosten aufgeteilt werden. Voraussetzung ist, dass 
der Versicherer bescheinigt, welcher Anteil der Gesamtprämie auf den Versicherungsschutz entfällt, der die 
berufliche Sphäre betrifft. 

Regress  
Ersatzleistungen des Arbeitnehmers an den Arbeitgeber oder Dritte wegen fahrlässiger Verletzung von 
Vertragspflichten sind grundsätzlich Werbungskosten. Nicht abziehbar sind jedoch Ersatzleistungen, wenn die 
Schadenshandlung durch private Gründe des Arbeitnehmers überlagert ist, etwa, wenn der Schaden vorsätzlich 
herbeigeführt wurde. 

Repräsentationskosten  
Repräsentationsaufwendungen, d. h. Kosten für die Lebensführung, welche die wirtschaftliche oder 
gesellschaftliche Stellung des Steuerpflichtigen mit sich bringt, werden nicht zum Abzug zugelassen, und zwar 
auch, soweit es sich um Kosten der Kundenpflege, der Werbung usw. handelt. 

Praxis-Beispiel 
Nicht abziehbare Repräsentationskosten 
Teilnahme an gesellschaftlichen, kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen, die dem beruflichen Fortkommen 
dienen sollen; die Pflege teurer Hobbies, z. B. Fliegen, Golfen, Segeln, auch soweit im beruflichen Interesse 
ausgeführt; die Unterhaltung aufwendiger Landvillen oder Parkanlagen; Aufwendungen, die dazu dienen, einen 
guten gesellschaftlichen Ruf zu erwerben. 

Rückzahlung von Arbeitslohn 
Rückzahlungen von Arbeitslohn sind keine Werbungskosten, sondern negative Einnahmen des Jahres, in dem die 
Rückzahlung erfolgt und haben folglich keine Auswirkung auf den Arbeitnehmer-Pauschbetrag. 

Sammelbeförderung  
Bei Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte: Die Entfernungspauschale gilt nicht für Strecken mit 
steuerfreier Sammelbeförderung nach § 3 Nr. 32 EStG. In anderen Fällen der Sammelbeförderung kann die 
Entfernungspauschale in Anspruch genommen werden. 
Für Familienheimfahrten bei doppelter Haushaltsführung: Bei entgeltlicher Sammelbeförderung durch den 
Arbeitgeber sind die tatsächlichen Aufwendungen des Arbeitnehmers anzusetzen. 

Schadensersatzleistungen  
Beruflich veranlasste Schadensersatzleistungen sind abziehbar. Voraussetzung ist, dass das auslösende 
Ereignis im Wesentlichen unmittelbare Folge der beruflichen Betätigung ist. Der Werbungskostenabzug scheidet 
aus, wenn der Arbeitnehmer gegen Straf- und Dienstvorschriften verstoßen und mit seinem Verhalten eine 
Schädigung des Arbeitgebers bewusst oder doch billigend in Kauf genommen hat. 

 



 

Schmiergelder  
Das Abzugsverbot des § 9 Abs. 5 Satz 1 i. V. m. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 10 Satz 1 EStG gilt für die Zuwendung von 
Vorteilen sowie damit zusammenhängender Aufwendungen, wenn die Zuwendung der Vorteile eine rechtswidrige 
Handlung darstellt, die den Tatbestand eines Strafgesetzes oder eines Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung mit 
einer Geldbuße zulässt. Das Abzugsverbot betrifft nach allgemeinem Sprachgebrauch die Zahlung von Schmier- und 
Bestechungsgeldern sowie die damit verbundenen Kosten 

Schuldzinsen  
Schuldzinsen sowie andere Finanzierungskosten, z. B. das Damnum, sind Werbungskosten, soweit sie mit 
Einkünften wirtschaftlich zusammenhängen. Maßgebend für die Beurteilung sind der Zweck der Schuldaufnahme 
und die entsprechende Verwendung der Darlehensmittel. 

Praxis-Beispiel 
Finanzierungskosten für Pkw-Anschaffung können Werbungskosten sein 
Schuldzinsen für einen Kredit zur Anschaffung eines Pkw sind Werbungskosten, wenn das Auto als Arbeitsmittel 
für Dienstreisen eingesetzt wird und die Kfz-Kosten in tatsächlich nachgewiesener Höhe geltend gemacht 
werden. Dient das Auto nur für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, sind die Schuldzinsen 
mit der Entfernungspauschale des § 9 Abs. 1 Nr. 4 EStG abgegolten. 

Bei Schuldzinsen für Kredite, die der Arbeitnehmer einer Kapitalgesellschaft für die Finanzierung von 
Anschaffungskosten einer Beteiligung an dieser Gesellschaft aufwendet, ist davon auszugehen, dass die 
Zinsaufwendungen nicht durch den Beruf des Arbeitnehmers, sondern durch die angestrebte Gesellschafterstellung 
veranlasst sind und deshalb bei den Einkünften aus Kapitalvermögen berücksichtigt werden können, soweit die 
Abgeltungsteuer nicht greift. 

Sportgeräte/-kleidung/-verein  
Die Aufwendungen für Sportgeräte und Sportkleidung eines Sportlehrers sind Werbungskosten. 
Bei einem Diplom-Sportlehrer wurden die Aufwendungen für eine Schwimmbad-Jahreskarte sowie für die 
Mitgliedschaft in einem Fitnessverein nicht zum Werbungskostenabzug zugelassen. Fußballschuhe sind bei 
Profifußballern und Trainern Arbeitsmittel. Dies gilt jedoch nicht für die Sportbekleidung eines Profifußballers. 

Sportkurs für Lehrer  
Aufwendungen für den Erwerb einer Schulskileiter-Lizenz sind abziehbar, wenn der Lehrgang von der 
Schulverwaltung veranstaltet und der Teilnehmerkreis ausschließlich aus Lehrern besteht, die diese Lizenz für die 
Ausübung ihres Berufs benötigen. Außerdem muss feststehen, dass die Lehrer an dem gesamten Programm des 
Lehrgangs, der durch Prüfung abgeschlossen werden muss, teilgenommen haben. 
Aufwendungen von Lehrern für Snowboard-Kurse können als Werbungskosten anzuerkennen sein, wenn ein 
konkreter Zusammenhang mit der Berufstätigkeit besteht. 

Sprachkurs  
Aufwendungen für einen Sprachkurs, durch den Grundkenntnisse einer Fremdsprache vermittelt werden, sind 
abziehbar, wenn ein konkreter Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit besteht. Die Entscheidung richtet sich 
nach der Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls und ist insbesondere dann zu bejahen, wenn die 
angestrebte Berufstätigkeit Fremdsprachenkenntnisse erfordert und der Erwerb der Grundkenntnisse die Vorstufe 
für den Erwerb qualifizierter Fremdsprachenkenntnisse darstellt oder für die angestrebte berufliche Tätigkeit 
Grundkenntnisse der betreffenden Fremdsprache ausreichen. 
Bei Sprachreisen ins Ausland darf der Werbungskostenabzug nicht mit der Begründung abgelehnt werden, der 
Sprachkurs habe in einem anderen Mitgliedstaat der EU stattgefunden. Der Werbungskostenabzug setzt allerdings 
einen Zusammenhang mit im Inland steuerpflichtigen Einnahmen voraus. Wer z. B. einen Fremdsprachenkurs 



 

besucht, um alsbald auf längere Zeit im Ausland beruflich tätig zu werden, kann die Kurskosten nicht als 
Werbungskosten abziehen. Die Kosten für einen Sprachkurs im Ausland können i. d. R. nur anteilig als 
Werbungskosten abgezogen werden. Bei der Ermittlung der abziehbaren Kosten kommt es nach dem Urteil nicht auf 
den zeitlichen Anteil des Sprachunterrichts an der Dauer des Auslandsaufenthalts an, wenn die beruflichen und 
privaten Veranlassungsbeiträge nicht zeitlich nacheinander sondern gleichzeitig verwirklicht werden. 

Statusfeststellungsverfahren  
Aufwendungen im Zusammenhang mit einem sog. Statusfeststellungsverfahren stellen Werbungskosten dar. 

Steuerberatungskosten/Mitgliederbeitrag für Lohnsteuerhilfevereine  
Steuerberatungskosten sind als Werbungskosten abzugsfähig, wenn und soweit sie bei der Ermittlung der Einkünfte 
anfallen. Bei Beiträgen an Lohnsteuerhilfevereine, Aufwendungen für steuerliche Fachliteratur und Software wird es 
nicht beanstandet, wenn diese Aufwendungen i. H. v. 50 % den Werbungskosten zugeordnet werden. Aus 
Vereinfachungsgründen wird der Zuordnung des Steuerpflichtigen bei Aufwendungen für gemischte 
Steuerberatungskosten bis zu einem Betrag von 100 EUR im Veranlagungszeitraum gefolgt 

Stille Beteiligung  
Beteiligt sich ein Arbeitnehmer als stiller Gesellschafter am Handelsgewerbe seines Arbeitgebers, wird der spätere 
wirtschaftliche Verlust seiner Einlageforderung - anders als der Verlust einer Darlehensforderung - nicht als 
Werbungskosten anerkannt. Hiervon abweichend wurde ein Werbungskostenabzug für den Verlust der im Rahmen 
der Begründung einer stillen Beteiligung an den Arbeitgeber geleisteten Einlagezahlung bejaht. Voraussetzung ist, 
dass dieser in einem einkommensteuerrechtlich erheblichen Veranlassungszusammenhang zum Arbeitsverhältnis 
steht und nicht auf der Nutzung der Beteiligung als Kapitalertragsquelle oder etwaigen Gewinnerwartungen beruht. 

Strafbare Handlungen  
Strafbare Handlungen, die in Zusammenhang mit einer beruflichen Tätigkeit stehen, können zu Werbungskosten 
führen. Dies setzt voraus, dass die die Aufwendungen auslösenden schuldhaften Handlungen noch im Rahmen der 
beruflichen Aufgabenerfüllung liegen und nicht auf privaten, den beruflichen Zusammenhang aufhebenden 
Umständen beruhen; z. B. können Zahlungen aufgrund einer Haftung wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung Dritter 
bei einem GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer zu Werbungskosten führen; s. "Schadensersatzleistungen". 

Strafen  
Strafen sind weder als Werbungskosten noch unter sonstigen Gesichtspunkten steuerlich abziehbar. 

Strafverteidigung  
S. "Prozesskosten". 

Studienreisen/Tagungen  
Die Aufwendungen für eine Studienreise können grundsätzlich in als Werbungskosten abziehbare sowie in privat 
veranlasste und damit nicht abziehbare Teile aufgeteilt werden. 

Trinkgelder  
Trinkgelder sind Werbungskosten, soweit sie, wie z. B. auf Dienstreisen, beruflich veranlasst sind. 

 



 

Übernachtungskosten  
Die tatsächlichen Übernachtungskosten bei Auswärtstätigkeit werden zum Werbungskostenabzug zugelassen, 
wenn und soweit sie nachgewiesen sind. Soweit feststeht, dass einem Arbeitnehmer beruflich veranlasste 
Übernachtungskosten dem Grunde nach entstanden sind, deren Höhe jedoch nicht im Einzelnen nachgewiesen ist, 
sind die Übernachtungskosten in geschätzter Höhe abziehbar. Der BFH hat entschieden, dass ein im Ausland 
tätiger Fernfahrer, der in der Lkw-Schlafkabine übernachtet, nicht die Übernachtungspauschalen der 
Finanzverwaltung für Auslandsdienstreisen als Werbungskosten geltend machen kann. Im Streitfall wurden 
geschätzte Übernachtungskosten von arbeitstäglich 5 EUR anerkannt. 

Umschulung  
S. "Berufswechsel". 

Unfallkosten  
Unfallkosten (Fremd- oder Eigenschäden) sind Werbungskosten, wenn sie bei Fahrten entstehen, die beruflich 
veranlasst sind. In Betracht kommen z. B. Unfälle auf Dienstreisen, im Rahmen von Einsatzwechseltätigkeit, bei 
Fahrten zu Fortbildungsveranstaltungen sowie bei beruflich veranlassten Umzügen. Reparaturkosten infolge eines 
Unfalls auf einer Fahrt zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sind neben der Entfernungspauschale 
abzugsfähig. 
Machen Steuerpflichtige für die genannten Fahrten nicht die tatsächlich entstandenen und nachgewiesenen 
Aufwendungen, sondern Kilometerpauschbeträge für Dienstreisen geltend, ist durch deren Ansatz der zusätzliche 
Abzug von Unfallkosten nicht ausgeschlossen. 
Für den Abzug von Unfallkosten als Werbungskosten ist es grundsätzlich ohne Bedeutung, ob neben der 
beruflichen Veranlassung weitere Umstände den Unfall herbeigeführt haben, insbesondere, ob der Unfall auf das 
Verhalten eines Dritten oder ein Naturereignis (Gewitter, Überschwemmung, Steinschlag) zurückzuführen ist. Auch 
das eigene Verhalten des Steuerpflichtigen, z. B. das eigene Verschulden des Unfalls, ist steuerlich ohne 
Bedeutung, wenn und solange dieses Verhalten nicht dem Bereich der privaten Lebensführung zuzurechnen ist. 
Beruht dagegen der Unfall in nicht nur unbedeutendem Maß auch auf einer privaten, der Lebensführung des 
Arbeitnehmers zuzurechnenden Veranlassung, sind die Unfallkosten nicht als Werbungskosten abziehbar. Die 
berufliche Veranlassung ist hier durch die private Mitveranlassung überlagert. 
Die Kosten eines Verkehrsunfalls sind nicht deshalb vom Werbungskostenabzug ausgeschlossen, weil ein Unfall auf 
einem bewussten und leichtfertigen Verstoß gegen Verkehrsvorschriften beruht. Entscheidend ist, ob der Verstoß 
gegen Verkehrsvorschriften noch im Rahmen der beruflichen Zielvorstellung liegt oder ob private Vorgänge den 
Zusammenhang mit dem Beruf verdrängen. Fährt der Arbeitnehmer z. B. zu schnell oder einen verbotenen Weg, 
um pünktlich an einem beruflichen Treffpunkt zu sein, und verunglückt er deshalb, bleibt der Zusammenhang des 
Unfalls mit dem Beruf bestehen. Dagegen sind Unfallkosten, die auf einer alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit 
beruhen, stets als privat veranlasst anzusehen. 
In vielen Fällen ist es zweifelhaft und in wertender Betrachtungsweise unter Berücksichtigung aller Umstände des 
Einzelfalls zu beurteilen, ob der Unfall dem beruflichen oder privaten Bereich zuzurechnen ist. 
Dass ein Unfall bei einer beruflich veranlassten Fahrt auf einem Schwächeanfall, auf Übermüdung oder 
menschlichen Unzulänglichkeiten des Steuerpflichtigen beruht, steht dem Werbungskostenabzug nicht entgegen. 
Einzelfälle, in denen die berufliche Veranlassung des Unfallschadens bei wertender Betrachtung anerkannt und die 
Aufwendungen zum Werbungskostenabzug zugelassen wurden: 

· Umwegfahrt zum Betanken des Arbeitnehmer-Pkw in Vorbereitung der beruflich veranlassten Fahrt. 
· Arztbesuch auf einer beruflich veranlassten Fahrt. 
· Umwegfahrt zur Abholung eines Mitarbeiters auf einer beruflich veranlassten Fahrt. 
· Kosten eines Unfalls, der auf der Fahrt zu einer offiziellen Betriebsveranstaltung (Jubiläumsfeier) 

erlitten wurde. 
· Umwegstrecke zwecks Benutzung einer offensichtlich verkehrsgünstigeren Straßenverbindung auf 

einer beruflich veranlassten Fahrt. 
Einzelfälle, in denen die berufliche Veranlassung der Unfallkosten bei wertender Beurteilung verneint wurde: 



 

· Falschbetankung auf dem Weg vom Wohnort zur Tätigkeitsstätte und der dadurch herbeigeführte 
Motorschaden. 

· Unfall auf privat veranlasster Umwegstrecke. Dies gilt unabhängig von der Länge des Umwegs, also 
auch bei nur kurzen Umwegstrecken etwa zum Einkauf von Lebensmitteln oder um ein Kleinkind 
unmittelbar vor Arbeitsbeginn in den Hort zu bringen. Auch ein Unfall auf der Umwegstrecke zur Bank, 
um Geld abzuheben, wurde als nicht beruflich veranlasst angesehen. 

· Unfall auf der Fahrt zur Wohnung im Anschluss an eine Betriebsfeier bzw. im Anschluss an den 
Betriebssport. 

· Unfall auf mittäglichen Fahrten zur Einnahme des Mittagessens, auch bei Nichtvorhandensein einer 
Kantine. 

Der Umfang der abziehbaren Aufwendungen wird bestimmt durch die Kosten, die durch die Beseitigung des 
Unfallschadens entstehen und der Steuerpflichtige im Ergebnis selbst getragen hat; Ersatzleistungen Dritter, z. B. 
der Kaskoversicherung oder des Arbeitgebers, sind anzurechnen. Auf die Höhe des Werbungskostenabzugs ist 
ohne Einfluss, in welchem Umfang das Fahrzeug üblicherweise privat oder beruflich genutzt wird. Auch bei einem 
nur gelegentlich für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte für berufliche Fahrten genutzten Pkw sind 
die Aufwendungen zur Beseitigung des Unfallschadens in vollem Umfang abziehbar, wenn der Schaden durch ein 
berufliches Ereignis herbeigeführt worden ist. 
Bei einem Totalschaden an seinem Fahrzeug kann der Steuerpflichtige die außergewöhnliche technische AfA 
(AfaA) geltend machen. Gleichgültig ist, ob das Fahrzeug dem Ehegatten gehört und dieser die Anschaffungskosten 
allein getragen hat. Die Höhe der außergewöhnlichen AfaA bemisst sich nach den Anschaffungskosten abzüglich 
der normalen AfA bei einer 6-jährigen Nutzungsdauer. Bei besonders hoher Fahrleistung ist im Wege der 
Schätzung eine abweichende Nutzungsdauer zugrunde zu legen. Bei einem gebraucht erworbenen Kfz soll die 
Nutzungsdauer neu zu laufen beginnen und sich nach der Restnutzungsdauer bestimmen. 
Liegt kein Totalschaden vor und lässt der Arbeitnehmer das beschädigte Fahrzeug nicht reparieren, kann ebenfalls 
die durch den Unfall verursachte AfaA als Werbungskosten abgezogen werden. Neben den Reparaturkosten kann 
die durch den Unfall verursachte AfaA als Werbungskosten berücksichtigt werden, wenn und soweit die Reparatur 
den Schaden nur teilweise behebt und eine Wertminderung aufgrund technischer Mängel fortbesteht. Wird das 
Unfallfahrzeug in nicht repariertem Zustand veräußert, bemisst sich der als Werbungskosten abziehbare Betrag 
nach der Differenz zwischen dem rechnerisch ermittelten fiktiven Buchwert vor dem Unfall und dem 
Veräußerungserlös. 
Nach dem Ablauf der Nutzungsdauer scheidet eine AfaA aus. 
Ein merkantiler Minderwert an einem reparierten, vom Arbeitnehmer weiterbenutzten Pkw wird nicht zum 
Werbungskostenabzug zugelassen. 
Abziehbar sind alle sonstigen, durch den beruflich veranlassten Kfz-Unfall entstandenen Aufwendungen. Hierzu 
gehören z. B. ärztliche Behandlungskosten, auch für dritte Personen, Krankheitskosten, an Dritte gezahltes 
Schmerzensgeld, Abschleppkosten, Standgeld, Prozesskosten, Gutachterkosten, Aufwendungen für Telefon, 
Taxi und Porto, Ausgleichszahlungen für Verdienstausfall eines Drittgeschädigten, Verlust von mitgeführten Kleidern, 
Geld und sonstigen Gegenständen. 
Kreditzinsen für die Anschaffung eines neuen Pkw nach einem beruflich veranlassten Unfall sind keine 
Werbungskosten; ebenso wenig die wegen des Kfz-Unfalls ausgesprochenen Geldstrafen und Geldbußen. 
Zahlungen an den Unfallgegner zur Erhaltung des Schadenfreiheitsrabatts werden als abziehbar angesehen. Das 
Gleiche gilt für die Erhöhung der Versicherungsprämien in den Folgejahren, soweit auf Berufsfahrten die 
tatsächlichen Aufwendungen und nicht die Pauschbeträge als Werbungskosten geltend gemacht werden. 
Absetzungen für außergewöhnliche technische Abnutzung eines durch Unfall beschädigten Pkw können nur im 
Veranlagungszeitraum des Schadeneintritts vorgenommen werden. 
Macht die Haftpflichtversicherung einen "Abzug Neu für Alt" zum Zweck der Vorteilsanrechnung, soll der 
Steuerpflichtige den Differenzbetrag zwischen Reparaturkosten und Erstattung bei beruflichen Fahrten als 
Werbungskosten abziehen können. 
Den Nachweis von Art und Höhe der Unfallkosten hat der Steuerpflichtige zu führen. Er trägt - wie allgemein bei 
Erwerbsaufwendungen - die objektive Beweislast (Feststellungslast) für alle Tatsachen, die den Abzug der 
Unfallkosten dem Grunde und der Höhe nach begründen. Der Arbeitnehmer ist gehalten, sämtliche Belege, die den 



 

begehrten Abzug dem Grunde und der Höhe nach beweisen können, dem Finanzamt vorzulegen. Neben den 
Rechnungen und etwaigen Zahlungsbelegen sind insbesondere auch ein Unfallprotokoll auf dem von den 
Versicherungsgesellschaften zur Verfügung gestellten Formular und - soweit ein solches geführt wird - das 
Fahrtenbuch dem Finanzamt einzureichen. 

Unfallversicherungsbeiträge  
Aufwendungen des Arbeitnehmers für eine Unfallversicherung, die ausschließlich die Unfälle umfasst, die mit der 
beruflichen Tätigkeit unmittelbar zusammenhängen, sind Werbungskosten. Aufwendungen des Arbeitnehmers für 
eine Versicherung gegen außerberufliche Unfälle sind Sonderausgaben. Aufwendungen für eine 
Unfallversicherung, die das Unfallrisiko im beruflichen und im außerberuflichen Bereich abdeckt, sind teils 
Werbungskosten, teils Sonderausgaben. Für die Aufteilung sind die Angaben des Versicherungsunternehmens 
darüber maßgebend, welcher Anteil der Gesamtprämie das berufliche Unfallrisiko abdeckt. Fehlen derartige 
Angaben, können die Anteile auf jeweils 50 % des Gesamtbetrags geschätzt werden. Bei Übernahme der Beiträge 
durch den Arbeitgeber kann der auf steuerfreie Reisekostenvergütung entfallende Anteil auf 40 % des auf den 
beruflichen Bereich entfallenden Beitrags geschätzt werden. 

Urlaubsunterbrechung  
Bei einer dienstlich veranlassten Unterbrechung des Urlaubs ist der Beruf, nicht die private Lebensführung, das 
auslösende Moment. 

Urlaubsverzicht wegen Fortbildung  
Mangels Vermögensminderung stellt der Urlaubsverzicht im Zusammenhang mit einem Fortbildungsstudium keine 
zu Werbungskosten führende Ausgabe in Geldeswert dar. 

Verlorener Zuschuss eines Gesellschafter-Geschäftsführers  
Gewährt der Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH, an der er nicht nur unwesentlich beteiligt ist, einen 
verlorenen Zuschuss, wird die Berücksichtigung als Werbungskosten regelmäßig abgelehnt. 

Verlust von Privatgegenständen/ Vermögensverluste  
Aufwendungen wegen des Verlusts von Arbeitsmitteln bei einer beruflichen Tätigkeit sind regelmäßig 
Werbungskosten. Der Verlust von Gegenständen, die kein Arbeitsmittel darstellen, kann nur ausnahmsweise zu 
Werbungskosten führen, wenn der Verlust bei Verwendung des Gegenstands für berufliche Zwecke oder aus in 
der Berufssphäre des Arbeitnehmers liegenden Gründen eintritt, d. h. wenn der Gegenstand gezielt beruflichen 
Zwecken "geopfert" wird. 
So hat der BFH die Aufwendungen infolge Verlusts bzw. Beschädigung eines während des beruflichen Einsatzes 
(Dienstreise) geparkten Kraftwagens als Werbungskosten anerkannt. Der Ersatz von Schäden an 
Kleidungsstücken oder anderen auf einer Dienstreise mitgeführten Gegenständen durch den Arbeitgeber wurde 
bei reisespezifischer Gefährdung als steuerfreier Kosten- (Werbungskosten-)Ersatz angesehen. Dagegen hat der 
BFH den Diebstahl einer Geldbörse auf einer Dienstreise nicht als Werbungskosten zum Abzug zugelassen. Der 
Verlust einer Kaution, die von einem Arbeitnehmer zur Erlangung eines Arbeitsplatzes hingegeben wurde, führt zum 
Werbungskostenabzug. Entsprechendes gilt für den Verlust eines arbeitsplatzsichernden 
Arbeitnehmerdarlehens, und zwar auch für den Fall der Normalverzinsung, wenn der Arbeitnehmer das Risiko 
des Darlehensverlusts aus beruflichen Gründen bewusst auf sich genommen hat. Der verlorene Zuschuss des 
Gesellschafter-Geschäftsführers wird hingegen regelmäßig nicht zum Werbungskostenabzug zugelassen. 
Ein Vermögensverlust, z. B. infolge beruflich bedingtem An- und Verkaufs eines selbst genutzten Hauses, gehört 
als Veräußerungsverlust im Privatvermögen nicht zu den Werbungskosten aus nichtselbstständiger Arbeit. 
Zahlungen an Arbeitnehmer zur Schadensbeseitigung oder Schadensmilderung sind, soweit sie im Schadensjahr 
zufließen, von den Werbungskosten abzuziehen. Soweit sie später zufließen, sind sie im Jahr des Zuflusses 
Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit. Aufwendungen zur Vermeidung künftiger Schäden sind nur unter 



 

engen Voraussetzungen abziehbar. 

Verpflegungsmehraufwendungen  
Verpflegungsaufwendungen sind i. H. d. gesetzlichen Pauschalen als Werbungskosten abziehbar, soweit sie bei 
einer Auswärtstätigkeit oder anlässlich einer doppelten Haushaltsführung entstehen, sowie unter engen 
Voraussetzungen bei Fortbildungsveranstaltungen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die Berücksichtigung der 
Verpflegungspauschalen; sie dürfen nicht wegen fehlenden Mehraufwands versagt werden. 

Versicherungsbeiträge, Werbungskosten  
Die steuerliche Behandlung von Versicherungsbeiträgen hängt insbesondere vom Anlass der Versicherung sowie 
von dem versicherten Risiko ab. Beiträge zu Versicherungen, mit denen private Risiken abgesichert werden oder 
Kapital angesammelt werden soll, gehören zu den Kosten der privaten Lebensführung und sind allenfalls gem. 
§ 10 EStG als Sonderausgaben abziehbar, z. B. Kranken-, Arbeitslosen-, Lebens- und Haftpflichtversicherungen. 
Arbeitnehmer, die die tatsächlichen Kfz-Kosten ermitteln, können die Beiträge zur Haftpflicht- und 
Kaskoversicherung sowie zu einer etwaigen Kfz-Rechtsschutzversicherung (anteilig) bei der Berechnung 
berücksichtigen. Beiträge zur kombinierten Familien- und Verkehrsrechtsschutzversicherung sind i. H. d. 
beruflichen Anteils als Werbungskosten abziehbar, wenn eine Aufteilung möglich ist. Gleiches gilt für 
Reisegepäckversicherungen. S. "Unfallversicherungsbeiträge". 

Versorgungsausgleich  
Ausgleichszahlungen, die ein zum Versorgungsausgleich verpflichteter Ehegatte an den anderen Ehegatten leistet, 
um die Kürzung seiner Versorgungsbezüge i. S. v. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG zu vermeiden, sind sofort als 
Werbungskosten abziehbar. Werden die Abfindungszahlungen fremd finanziert, kann der Beamte die dadurch 
entstehenden Schuldzinsen und andere Kreditkosten als Werbungskosten bei den Einkünften aus 
nichtselbstständiger Arbeit absetzen. Dabei macht es keinen Unterschied, ob der Ausgleichspflichtige die Minderung 
seiner Pensionsbezüge durch Zahlungen an den Dienstherrn oder durch Zahlung an den Ehegatten vermeidet. Bei 
einem rentenversicherungspflichtigen Arbeitnehmer wurden in einer erstinstanzlichen Entscheidung die Zahlungen 
zur Abwendung des öffentlich-rechtlichen Versorgungsausgleichs, die der Erhaltung von Anwartschaften aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung dienten, in voller Höhe als Werbungskosten bei den sonstigen Einkünften 
anerkannt. 

Vertragsstrafen  
Vertragsstrafen können Werbungskosten sein, wenn ein wirtschaftlicher Zusammenhang mit Überschusseinkünften 
gegeben ist. Dies ist z. B. der Fall bei Zahlungen, die ein Arbeitnehmer wegen Verletzung eines 
Wettbewerbsverbots an seinen (früheren) Arbeitgeber zu leisten hat. Auch die Zahlung einer in einem 
Ausbildungsverhältnis begründeten Vertragsstrafe kann zu Erwerbsaufwendungen 
(Werbungskosten/Betriebsausgaben) führen. Aufwendungen für eine Vertragsstrafe wegen Aufgabe eines 
Bauvorhabens infolge Versetzung des Arbeitnehmers wurden nicht als Werbungskosten anerkannt. 
Zahlt ein Arbeitnehmer, der im Ausland beschäftigt war, wegen vorzeitiger Auflösung seines Arbeitsverhältnisses 
eine Vertragsstrafe an seinen früheren Arbeitgeber, kann er die Aufwendungen zum Werbungskostenabzug bei den 
Einkünften aus seiner neuen Tätigkeit geltend machen. 

Vorweggenommene Werbungskosten  
Für vorweggenommene Werbungskosten hat sich der Begriff "vorab entstandene Werbungskosten" eingebürgert. 
Dies sind Aufwendungen, die einem Arbeitnehmer bereits vor oder mit Beginn seiner auf Einnahmenerzielung 
gerichteten Tätigkeit entstehen. Sie werden zum Werbungskostenabzug anerkannt, wenn ein ausreichend klarer 
Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis besteht. Ein Abzug kommt von dem Zeitpunkt an in Betracht, in dem sich 
anhand objektiver Umstände feststellen lässt, dass der Entschluss, Einkünfte zu erzielen, endgültig gefasst 
und später nicht wieder aufgegeben worden ist. Steht dies fest, hängt die Abzugsfähigkeit der Aufwendungen nicht 



 

davon ab, dass der Arbeitnehmer später entgegen seinen Planungen tatsächlich keine Einnahmen erzielt. Nutzt 
ein Steuerpflichtiger ein häusliches Arbeitszimmer während einer Phase der Erwerbslosigkeit zur Vorbereitung auf 
eine künftige Erwerbstätigkeit, so kann er die Aufwendungen für das Arbeitszimmer regelmäßig nur geltend machen, 
wenn und soweit ihm der Werbungskostenabzug auch unter den zu erwartenden Umständen der späteren 
beruflichen Tätigkeit zustehen würde. 
Ein Werbungskostenabzug ist nicht möglich, soweit dem Steuerpflichtigen die Aufwendungen von einem 
Unternehmen oder durch staatliche Förderungsmaßnahmen (steuerfrei) ersetzt worden sind. 
Kommt es nicht zu Einnahmen, werden an den Nachweis des wirtschaftlichen Zusammenhangs der Aufwendungen 
mit den erstrebten künftigen Einnahmen besonders strenge Anforderungen gestellt. 
Bei arbeitslosen Steuerpflichtigen wird außerdem verlangt, dass sie dem Arbeitsmarkt tatsächlich zur Verfügung 
stehen. 
Das Finanzamt prüft den engen wirtschaftlichen und zeitlichen Zusammenhang auch dann besonders sorgfältig, 
wenn zwischen den Aufwendungen und den Einnahmen ein längerer zeitlicher Zwischenraum liegt. Diese Frage 
wird insbesondere bei Fortbildungskosten immer wieder streitig. Hier muss der Steuerpflichtige nachweisen, dass 
die Fortbildungskosten in der Absicht getätigt wurden, eine besser bezahlte Stellung zu erhalten oder um einer 
möglichen Arbeitslosigkeit vorzubeugen, etwa durch das Erlernen von insbesondere berufsspezifischen Kenntnissen 
einer Fremdsprache oder durch Vorbereitung eines Handwerksgesellen auf die Meisterprüfung. 
Entsprechendes gilt für Aufwendungen während der Elternzeit. 

Praxis-Beispiel 
Werbungskostenabzug während der Elternzeit 
Einer Lehrerin erwachsen während ihrer Elternzeit Aufwendungen für Fachliteratur, Besorgungsfahrten und 
für das häusliche Arbeitszimmer in Bezug auf ihre Weiterbeschäftigung als Lehrerin nach Beendigung der 
Elternzeit. Die Aufwendungen sind abziehbar, auch wenn mit Einnahmen erst nach einem längeren Zeitraum zu 
rechnen ist. 

Dem Abzug von Werbungskosten, die im Hinblick auf ein künftiges Dienstverhältnis entstehen, steht es nicht 
entgegen, dass der Arbeitnehmer Arbeitslosengeld oder sonstige, für seinen Unterhalt bestimmte steuerfreie 
Leistungen erhält. Wirken sich die Werbungskosten mangels eines Einnahmeüberschusses nicht aus, kommt ein 
Verlustabzug in Betracht. 

WachhundArbeitsmittel: Abziehbare Kosten beim Arbeitnehmer  
Aufwendungen für das Halten eines Wachhunds sind z. B. bei einem Hausmeister oder einem Dienstmann im 
Bewachungsgewerbe Werbungskosten. 

Wahlkampfkosten  
Aufwendungen für die Wahl in ein hauptberufliches kommunales Spitzenamt sind Werbungskosten, da mit 
Erlangung des Amts steuerpflichtige Einnahmen verbunden sind. Dies gilt auch, wenn der Bewerber nicht gewählt 
wird. Werden zur Abgeltung des durch das Mandat veranlassten Aufwands Entschädigungen gezahlt, sind die 
Wahlkampfkosten wie alle mit dem Mandat verbundenen Aufwendungen nicht als Werbungskosten abziehbar.Dies 
gilt auch für erfolglose Bewerber. 
Bei Bewerbern um ein ehrenamtliches Stadtratsmandat ist Voraussetzung für den Werbungskostenabzug, dass 
der Bewerber aus den von ihm vereinnahmten Entschädigungen nach Abzug der Wahlkampfkosten noch einen 
Überschuss erwarten durfte. 

 

 



 

Zusatzversorgung von Arbeitnehmern  
Beiträge zur Zusatzversorgung von Arbeitnehmern der Freien und Hansestadt Hamburg (Hamburg. 
Ruhegeldgesetz) sind Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit. Es handelt sich bei den 
Beiträgen um Aufwendungen zum Erwerb bzw. zur Sicherung der später zu zahlenden Zusatzversorgung, deren 
späterer Zufluss zu den Versorgungsbezügen i. S. v. § 19 Abs. 1 Nr. 2 EStG gehört. Nicht als Werbungskosten, 
sondern als Sonderausgaben zu behandeln sind die Beiträge der Arbeitnehmer für die Zusatzversorgung der 
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder und der Techniker-Krankenkasse (TK). 

 
 
 


